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I.  Geltung dieser Bedingungen 
1.  Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall kommen 

Verträge mit uns ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Be-
stimmungen zustande; mit der Bestellung erklärt sich der Kunde mit 
unseren Bedingungen einverstanden. Entgegenstehende oder abwei-
chende Bedingungen des Kunden sind für uns nur dann verbindlich, 
wenn wir sie ausdrücklich anerkannt haben; dies muss schriftlich ge-
schehen. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden unse-
re Lieferung vorbehaltlos ausführen. 

2.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Liefe-
rungen und für alle aus einem Schuldverhältnis mit dem Kunden resul-
tierenden Pflichten. Gegenüber Unternehmern und juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts gelten unsere Bedingungen auch für alle 
zukünftigen Geschäftsbeziehungen. 

II. Vertragsschluss / Änderungen des Vertrages 
1. Ein Vertrag mit uns gilt erst dann als geschlossen, wenn der Kunde 

unser Angebot vorbehaltlos annimmt oder ihm unsere schriftliche Auf-
tragsbestätigung zugeht oder wir mit der Ausführung der Lieferung be-
ginnen. Erteilen wir eine schriftliche Auftragsbestätigung, so ist diese 
für Inhalt und Umfang des Vertrages maßgeblich, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart ist. 

2. Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen sowie etwaige Beschaf-
fenheitsvereinbarungen oder die Übernahme von Garantien bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit einer ausdrücklichen Vereinbarung; diese muss 
schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein. 

III. Vertragsdurchführung  
1.  Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, hat der Lie-

fergegenstand nur die vertraglich ausdrücklich festgelegten Eigenschaf-
ten, technischen Daten etc. aufzuweisen; diese stellen nur dann Garan-
tieübernahmen dar, wenn wir ausdrücklich erklären, verschuldensunab-
hängig hierfür einstehen zu wollen, oder wenn sie von uns ausdrücklich 
als Garantien bezeichnet werden; Garantieerklärungen müssen schrift-
lich abgegeben werden, um wirksam zu sein. Wir behalten uns vor, 
technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und 
Angaben in unseren Prospekten, Katalogen oder ähnlichen Verkaufsun-
terlagen vorzunehmen und (Teil-)Produkte gegen technisch gleichwer-
tige oder bessere auszutauschen, ohne dass der Kunde hieraus Rechte 
gegen uns herleiten kann. Derartige Beschreibungen und Angaben so-
wie Werbeaussagen (auch des Herstellers) beinhalten keine Garantieer-
klärungen. Soweit sich nicht aus gesetzlichen Vorschriften etwas ande-
res ergibt, schulden wir Beratung nur insoweit, als diese von uns als 
vertragliche Hauptpflicht übernommen wurde. 

2. Bei der (Mit-)Lieferung von Software gehören die Installation der Soft-
ware auf die bei dem Lizenznehmer vorhandene Hardware, die Anpas-
sung der Software an die bei dem Lizenznehmer vorhandene Hard- und 
Software sowie Support-, Pflege- und Wartungsleistungen nicht zu den 
vertraglich geschuldeten Leistungen, es sei denn es wird ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart.  

IV. Nutzungsrechte, Softwarelizenzen 
1. An (mit-)gelieferter proprietärer Software (Eigensoftware) und sonsti-

gen gelieferten Ergebnissen räumen wir dem Kunden einfache, d.h. 
nicht ausschließliche Nutzungsrechte ein. Der Lizenznehmer darf die Ei-
gensoftware nicht umarbeiten, disassemblieren, zurückentwickeln (Re-
verse Engineering) oder in andere Codeformen zurückübersetzen (De-
kompilierung), es sei denn die Voraussetzungen der §§ 69 d oder e 
UrhG sind erfüllt. 

2. Soweit es sich bei (mit-)gelieferter Software um proprietäre Software 
eines Drittanbieters (Drittsoftware) handelt, gelten nicht die vorstehen-
den Regelungen. Vielmehr vermitteln wir in diesem Fall lediglich einen 
Vertrag mit dem Dritthersteller. Der Kunde erkennt die mitgelieferten 
Nutzungsbedingungen des Drittherstellers an, auf die wir ausdrücklich 
hinweisen; allein diese sind für den Umfang der Rechteeinräumung 
maßgeblich. 

V. Fristen und Termine 
1. Termine haben ausschließlich dann verbindlichen Charakter, wenn sie 

ausdrücklich als verbindliche Termine vereinbart werden; diese Verein-
barung muss schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein. Soweit mit uns 
keine verbindlichen Fristen und Termine vereinbart wurden, geraten wir 
erst dann in Verzug, wenn der Kunde uns zuvor ergebnislos eine ange-
messene Nachfrist zur Erbringung der geschuldeten Lieferung gesetzt 
hat. 

2. Wird die von uns geschuldete Lieferung durch unvorhersehbare und 
durch uns unverschuldete Umstände verzögert (z.B. Arbeitskämpfe, Be-
triebsstörungen, Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche 
Maßnahmen - jeweils auch bei unseren Vorlieferanten - sowie nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung), so sind wir berechtigt, ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurückzutreten oder nach unserer Wahl die Liefe-
rung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Der Kunde wird 
über die Nichtverfügbarkeit der Leistungen unverzüglich informiert 
werden. Im Falle unseres Rücktrittes werden wir die Gegenleistung des 
Kunden zudem zurückerstatten. Schadenersatzansprüche des Kunden 
sind ausgeschlossen. 

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft son-
stige Mitwirkungsverpflichtungen, sind wir nach erfolgloser Mahnung 
berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. In diesem Fall geht auch die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechte-

rung des Liefergegenstandes in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in 
dem dieser in Annahmeverzug gerät.  

4. Ist der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von 
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB bzw. von § 376 HGB oder kann der Kunde be-
rechtigterweise als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs 
geltend machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung 
in Fortfall geraten ist, haften wir vorbehaltlich der Haftungsbeschrän-
kung der Ziffer IX. dieser Bedingungen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. Dies gilt auch, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu 
vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist 
uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu 
vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Scha-
denersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen vorbehaltlich der Haftungsbeschränkung der Ziffer IX. dieser Be-
dingungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in 
diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen haften wir 
im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche des Verzugs nur 
auf eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lie-
ferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.  

5. Ist unsere Leistungspflicht aus von uns zu vertretenden Gründen wegen 
Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 BGB ausgeschlossen oder können wir 
die Leistung gemäß § 275 Abs. 2 und 3 BGB verweigern, so haften wir 
vorbehaltlich der Haftungsbeschränkungen der Ziffer IX. dieser Bedin-
gungen, die unberührt bleiben, ausschließlich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

VI. Gefahrübergang 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist eine 

Lieferung EXW (Incoterms 2000) vereinbart. Dies bedeutet, dass wir 
die Kosten der Verpackung tragen und alle sonstigen Kosten zu Lasten 
des Kunden gehen, insbesondere Kosten und Gefahren des Transports. 
Auch die Verladekosten gehen zu Lasten des Kunden. 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlech-
terung des Liefergegenstandes geht auch dann mit der Absendung auf 
den Kunden über, wenn wir die Versendungskosten oder andere zusätz-
liche Leistungen übernommen haben oder eine Teillieferung erfolgt. Auf 
Ziffer V. 3. Satz 2 dieser Bedingungen wird hingewiesen.  

VII. Preise und Zahlungen 
1. Maßgeblich sind die von uns genannten Preise, zu denen die jeweilige 

gesetzliche Mehrwertsteuer - soweit diese anfällt - zugerechnet wird. 
Sofern nichts anderes vereinbart ist, haben wir neben der vereinbarten 
Vergütung Anspruch auf Erstattung von Auslagen. 

2. Unsere Rechnungen sind ohne Skontoabzug und spesenfrei nach ver-
einbartem Zahlungsplan, ansonsten innerhalb 15 Werktagen nach 
Rechnungsdatum zu zahlen. Werden aufgrund ausdrücklicher Vereinba-
rungen im Einzelfall Schecks angenommen, erfolgt dies nur zahlungs-
halber und ebenfalls ohne Skontoabzug. Etwaige Diskontspesen sind 
vom Kunden zu tragen, Scheckzahlungen erkennen wir erst dann als 
Erfüllung an, wenn die jeweiligen Beträge vorbehaltlos auf unserem 
Konto gutgeschrieben worden sind. Wir behalten uns das Recht vor, 
angemessene Abschlagszahlungen und Vorschüsse zu verlangen. 

3. Stehen uns gegenüber dem Kunden mehrere Forderungen zu, so 
bestimmen wir, auf welche Schuld die Zahlung angerechnet wird. Auf-
rechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns schriftlich an-
erkannt sind. Das gleiche gilt für die Geltendmachung von Zurückbehal-
tungsrechten.  

4. Werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, wonach 
unsere Ansprüche gegenüber dem Kunden durch mangelnde Leistungs-
fähigkeit des Kunden gefährdet erscheinen, so sind wir berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitslei-
stung auszuführen und nach fruchtlosem Ablauf einer hierfür gesetzten 
Frist vom Vertrag zurückzutreten; Ziffer V. 3. dieser Bedingungen gilt 
entsprechend. 

5. Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde Verzugszinsen in der gesetzli-
chen Höhe, sofern wir dem Kunden keinen höheren Schaden nachwei-
sen. 

VIII. Mängelansprüche 
1. Im Falle von Mängeln hat uns der Kunde Gelegenheit zur Nacherfüllung 

innerhalb angemessener Fristen zu geben, sofern nicht die Nacherfül-
lung für den Kunden im Einzelfall unzumutbar ist oder besondere Um-
stände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen ei-
nen sofortigen Rücktritt rechtfertigen. Das Wahlrecht zwischen Beseiti-
gung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache steht in je-
dem Fall uns zu. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, al-
le zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, 
soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen 
anderen Ort als den Erfüllungsort gebracht wurde. 

2. Bei Standardprodukten von Fremdherstellern, bei denen wir lediglich 
einen Vertragsabschluß mit dem Fremdhersteller vermitteln, richten 
sich die Mängelansprüche des Kunden nur gegen den jeweiligen Fremd-
hersteller; dies gilt auch bei der Verletzung von Schutzrechten Dritter 
durch den Fremdhersteller.  
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3. Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach 
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ord-
nungsgemäß nachgekommen ist. 

4. Mängelansprüche müssen vom Kunden schriftlich unter Benennung 
sämtlicher erkannter Mängel und unter Angabe der Umstände, unter 
denen sich diese gezeigt haben, geltend gemacht werden. Ein Mangel 
liegt nicht vor, wenn sich ein vom Kunden behaupteter Fehler nicht re-
produzieren lässt. Hat der Kunde Eingriffe in gelieferte Komponenten, 
Hard- oder Software vorgenommen, so bestehen Mängelansprüche des 
Kunden nur, wenn dieser nachweist, dass sein Eingriff nicht ursächlich 
für den Mangel war.  

5. Ergibt sich, dass ein vom Kunden behaupteter Mangel nicht vorliegt, 
lässt sich ein behaupteter Mangel insbesondere nicht reproduzieren, so 
sind wir berechtigt, für unsere Aufwendungen eine angemessene Ver-
gütung zu verlangen, es sei denn, dem Kunden fällt nur leichte Fahrläs-
sigkeit zur Last. 

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, wird sie von uns verweigert oder ist sie 
dem Kunden unzumutbar, stehen ihm ggf. ausschließlich die sonstigen 
gesetzlichen Mängelansprüche (Rücktritt, Minderung, Selbstvornahme, 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen) zu. Schadens-
ersatzansprüche bestehen ausschließlich nach Maßgabe von Ziffer IX. 
dieser Bedingungen. 

7. Liegt der Mangel in einer nur unerheblichen Abweichung von einer 
vereinbarten Beschaffenheit, steht dem Auftraggeber nach unserer 
Wahl nur ein Recht auf Nacherfüllung oder auf angemessene Minderung 
zu. Ist keine Beschaffenheit vereinbart, gilt dasselbe bei einer nur un-
erheblichen Abweichung von der Eignung für die nach dem Vertrag vor-
ausgesetzte, sonst gewöhnliche Verwendung, die bei Waren gleicher Art 
üblich ist und die der Kunde nach der Art der Ware erwarten kann. 

IX. Haftung und Rücktritt 
1. Wir haften auf Schadenersatz ausschließlich nach Maßgabe folgender 

Regelungen: 
 Dem Grunde nach haften wir 

-  für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln  
- für jede schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

 Außer im Falle von Vorsatz ist unsere Ersatzpflicht der Höhe nach auf 
den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Soweit wir in Fällen einfacher Fahrlässigkeit haften, gilt jedoch in jedem 
Fall: für Vermögensschäden pro Schadensfall eine Begrenzung auf ma-
ximal € 100.000; bei Sachschäden gilt in Fällen einfacher Fahrlässigkeit 
pro Schadensfall eine Begrenzung von € 500.000. Im Übrigen ist die 
Haftung für Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen. Die Haftung 
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit und die Produkthaftung bleiben von vorstehenden Haftungsre-
gelungen unberührt. 

2. Für die Wiederbeschaffung von Daten haften wir nur, wenn der Kunde 
sichergestellt hat, dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem 
Aufwand wiederhergestellt werden können. Der Kunde ist daher ver-
pflichtet, Daten und Programme in anwendungsadäquaten Intervallen 
regelmäßig zu sichern. 

3. Soweit gemäß vorstehender Regelungen unsere Haftung auf Schadens-
ersatz ausgeschlossen oder beschränkt ist, erstreckt sich dies auch auf 
die persönliche Haftung unserer Organe, Arbeitnehmer und sonstiger 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen und gilt auch für alle An-
sprüche wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen, Verletzung 
von Nebenpflichten und Ansprüche aus unerlaubter Handlung (§§ 823ff. 
BGB), nicht hingegen für Ansprüche gemäß der §§ 1, 4 ProdHaftG. 

4. Das Recht des Kunden, sich wegen einer von uns nicht zu vertretenden, 
nicht in einem Mangel einer Kaufsache bestehenden Pflichtverletzung 
vom Vertrag zu lösen, ist ausgeschlossen. 

X. Verjährung 
1. Mängelansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr von dem gesetz-

lichen Verjährungsbeginn an. Ausgenommen hiervon sind Ansprüche 
nach § 438 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB. 

2. Sofern der Kunde Unternehmer ist, verjähren sonstige vertragliche 
Ansprüche des Kunden wegen Pflichtverletzungen in einem Jahr von 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn an. 

3. Von den vorstehenden Regelungen bleiben die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen in den folgenden Fällen unberührt: 
- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit; 
- für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-

gen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungshilfen beruhen; 

- für das Recht des Kunden, sich bei einer von uns zu vertretenden, 
nicht in einem Mangel der Kaufsache bestehenden Pflichtverletzung, 
vom Vertrag zu lösen; 

- für Ansprüche wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels und 
aus einer Beschaffenheitsgarantie im Sinne von § 444 BGB; 

- für Ansprüche auf Aufwendungsersatz gemäß § 478 Abs. 2 BGB. 
XI. Eigentumsvorbehalt  
1. Sämtliche gelieferten Sachen bleiben bis zur Erfüllung der Kaufpreisfor-

derung, bei Unternehmern bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung unser alleiniges Eigentum. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir be-
rechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der 
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwer-

tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich ange-
messener Verwertungskosten - anzurechnen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbe-
sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Was-
ser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß 
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen 
Ausfall. 

4. Eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder sonstige Verwertung ist 
untersagt, es sei denn, der Erwerb erfolgte gerade zum Zweck der Wei-
terveräußerung. In diesem Fall ist der Kunde widerruflich berechtigt, 
das Vorbehaltsgut im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs 
im eigenen Namen weiterzuveräußern, solange er mit seinen Zahlungs-
verpflichtungen uns gegenüber nicht in Verzug ist und zwischen dem 
Kunden und seinen Abnehmern kein Abtretungsverbot besteht. Der 
Kunde hat beim ordnungsgemäßen Weiterverkauf der Ware an seine 
Abnehmer auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen oder muss sich 
das Eigentum an der Ware seinerseits vorbehalten. Zudem tritt der 
Kunde uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung wei-
ter verkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Zur Ein-
ziehung der Forderungen bleibt der Kunde auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, eine Forderung nicht einzuzie-
hen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den ver-
einnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 
insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, 
können wir verlangen, dass uns der Kunde die abgetretenen Forderun-
gen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird 
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Kaufpreis einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbe-
halt gelieferte Kaufsache. 

6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Si-
cherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt. 
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

XII. Erfüllungsort und Abtretungsverbot 
1. Erfüllungsort für alle Lieferungen ist Berlin. 
2.  Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden aus der Geschäftsver-

bindung gegen uns zustehen, ist ausgeschlossen. 
XIII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1. Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung herrührenden 

Ansprüche gegenüber Kaufleuten und juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts ist Berlin. Dies gilt auch für Ansprüche aus Schecks sowie 
für deliktsrechtliche Ansprüche und Streitverkündungen. Wir sind je-
doch auch berechtigt, den Kunden vor jedem anderen Gericht zu ver-
klagen, das gesetzlich zuständig ist. 

2. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen ist Berlin ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis (Artikel 23 
EuGVVO oder Artikel 17 EuGVÜ). Wir behalten uns jedoch das Recht 
vor, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen 
oder jedes andere Gericht anzurufen, das aufgrund des EuGVVO oder 
des EuGVÜ zuständig ist. 

3. Für alle Geschäfts- und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland; die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) ist 
ausgeschlossen. 

XIV. Schlussbestimmungen 
1. Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder 

werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen. Anstelle der unwirksamen Bedingungen sollen solche Regelungen 
treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemes-
sener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten kommen.  

2. Alle unsere früheren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferun-
gen und Leistungen sind hierdurch aufgehoben. 
 
Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten des Kunden werden elektro-
nisch verarbeitet.  


